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Rahmenrichtlinien für die Durchführung von Landesmeisterschaften des 
Landestanzsportverbandes Sachsen 

 

Allgemeine Bestimmungen: 
 

1. Bewerbungen für Landesmeisterschaften im 1. Halbjahr des darauffolgenden Kalenderjahres sind bis 
zum 28.02. des aktuellen Kalenderjahres, Bewerbungen für Landesmeisterschaften im 2. Halbjahr des 
darauffolgenden Kalenderjahres sind bis zum 30.06. des aktuellen Kalenderjahres ausschließlich an 
die Geschäftsstelle des LTVS, Wilsdruffer Straße 10; 01723 Grumbach, E-Mail: 
geschaeftsstelle@faszination-tanzen.de zu richten. 
Das Präsidium beschließt zeitnah über die Vergabe der Landesmeisterschaften auf einer dem 
jeweiligen Termin folgenden Sitzung. 
Es gelten die im Veranstaltungskalender der Website des Landestanzsportverbandes Sachsen e.V. 
veröffentlichten Termine und Startklassen der jeweils ausgeschriebenen Landesmeisterschaften. 

2. Gefordert wird die Verwendung eines EDV-Turnierprogramms, welches für die ESV zertifiziert ist. 
3. Auf jede Eintrittskarte ist ein Sportförderbeitrag des LTVS von € 1,00 € zu erheben und unmittelbar 

nach der Veranstaltung an den LTVS abzuführen. 
4. Es ist für bis zu 2 Begleiter je Tanzpaar ein pauschaler Nachlass von 20 % auf den Eintrittspreis zu 

gewähren. 
5. Mitgliedern des Präsidiums, sowie Beauftragten des LTVS, Mitgliedern des Jugendausschusses des 

LTVS sowie Ehrenmitgliedern des LTVS und ihren mit angereisten Partner/innen ist freier Eintritt zu 
gewähren. Gleiches gilt für Kommissionen des LTVS (Schrittkontrolle, Kleiderkontrolle), sofern diese 
durch den LTVS eingesetzt werden.  
Beinhaltet der Eintrittspreis zu einer Turnierveranstaltung auch Speisen und Getränke, kann der 
Veranstalter / Ausrichter mit dem vorgenannten Personenkreis gesonderte Vereinbarungen treffen. 

6. Vorgenanntem Personenkreis ist an der Tanzfläche  / in der 1. Reihe  ein separater Tisch mit bis zu      12 
Sitzplätzen zur Verfügung zu stellen, entsprechend Voranmeldung bis Dienstag vor der Veranstaltung. 

7. Sonntagsveranstaltungen sollen spätestens 22:00 Uhr beendet sein. Bei Kinder- und 
Jugendveranstaltungen möglichst bis 20:00 Uhr. 

8. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist mit dem Pressewart des LTVS abzustimmen. Auf Verlangen 
des Pressewartes ist durch den Ausrichter ein Artikel für den Regionalteil des Tanzspiegels zu 
erstellen. Es ist zu gewährleisten, dass bei Bedarf ein Berichterstatter für den Tanzspiegel tätig sein 
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kann und freien Eintritt erhält. Dem Berichterstatter sind jederzeit notwendige Informationen zur 
Verfügung zu stellen. 

9. Die Ergebnisse der Landesmeisterschaften sind unmittelbar nach Veranstaltungsende (am gleichen 
Tag) im Internet zu veröffentlichen sowie an den Webmaster des LTVS zur Veröffentlichung auf der 
LTVS-Seite zu senden. Ebenso ist in Abstimmung mit dem Pressewart des LTVS ein Artikel für die 
News-Seite des LTVS / Facebook-Auftritt zu verfassen. 

10. Alle teilnehmenden Turnierpaare haben einen Anspruch darauf, bis zum Ende der 
Gesamtveranstaltung anwesend sein zu können, ohne Eintritt bezahlen zu müssen (z.B. bei getrennter 
Nachmittags- und Abendveranstaltung). 

11. Folgende einzusetzenden Materialien werden dem Ausrichter durch den Landestanzsportverband 
Sachsen e.V. kostenfrei in der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt: Siegerehrungspodest, Banner, 
Roll- ups. Die Organisation, der An- und Abtransport hat durch den Ausrichter eigenständig zu erfolgen. 
Anfallende Kosten sind mit dem Zuschuss des LTVS abgegolten. 

12. Auf die einschlägigen Bestimmungen der TSO, Buchstabe C 17 (Schautänze bei Turnieren), wird 
hingewiesen. 

13. Es ist vor allem im Kinder- und Jugendbereich darauf zu achten, dass getrennte Umkleiden zur 
Verfügung gestellt werden sollen. 

14. Das LTVS-Präsidium behält sich vor, gemäß TSO D 2.5 einen Chairman einzusetzen. Er ist gegenüber 
dem Ausrichter und der Turnierleitung weisungsbefugt in Bezug auf alle sportlichen Belange der 
Veranstaltung und überwacht darüber hinaus die Einhaltung der Turnierausschreibung, der 
Bewerbung und der einschlägigen Vorschriften des LTVS. Die Abrechnung erfolgt wie bei den 
Wertungsrichtern.  

15. Bei Rückgabe einer zugesprochenen Ausrichtung sind die dem Verband durch Neuausschreibung 
entstehenden Kosten in Höhe von 150,00 € zu erstatten. Darüber hinaus haftet der Verein in voller 
Höhe für an den LTVS gerichtete Regressansprüche. Der genannte Betrag wird dem Verein durch den 
LTVS in Rechnung gestellt. Durch die Abgabe der Bewerbung erklärt sich der Verein mit den genannten 
Bedingungen einverstanden. 

Turnierleitung und Wertungsgericht: 
- Es ist ein separater Wertungsrichtertisch (getrennt von Publikum und Paaren) zur Verfügung zu 

stellen. 
- Der ausrichtende Verein kann dem Präsidium mit der Bewerbung Vorschläge für die Turnierleitung 

unterbreiten. 
- Alle Funktionäre in der Turnierleitung müssen im Besitz einer gültigen DTV-Lizenz als Turnierleiter / 

Beisitzer sein. Dies gilt auch für Protokollführer. 
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- Reise- und Aufenthaltskosten: 
• Download unter: https://www.faszination-tanzen.de/downloads-sportwelten.html 

 

 
Turnierpaare: 

- Reisekosten nach besten Möglichkeiten 
- Aufenthaltskosten nach besten Möglichkeiten 
- Es können Trainingskostenzuschüsse, gestaffelt nach Platzierung, gezahlt werden 

 
Der LTVS gewährt in Abhängigkeit seiner Haushaltslage einen finanziellen Zuschuss für die Ausrichtung einer 
Landesmeisterschaft. Dieser gliedert sich in einen Sockelbetrag sowie weitere Zuschüsse für z.B. Art der 
Turnierstätte, Abendveranstaltungen mit Ball, Live-Musik, Einsatz von Digis. 
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der LTVS-Geschäftsstelle 
Tel.: 035204/393600  
E-Mail: geschaeftsstelle@faszination-tanzen.de 
 

Für die Bewerbung als Ausrichter einer Landesmeisterschaft des LTVS ist ausschließlich das Formular im 
Downloadbereich zu verwenden (als Papierausdruck bzw. online ausfüllbar als pdf). Dieses ist fristgerecht per 
Post bzw. Mail (es gilt das Datum des Posteingangs bzw. des Eingangs auf dem Mailserver des LTVS) an die 
Geschäftsstelle zu senden. 

 

 

Katrin Havekost 
 
Vizepräsidentin des Landestanzsportverbandes Sachsen e.V 
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